
STIMMÜBERTRAGUNG

An 
Junge Liberale Baden-Württemberg h1Y1
Rosensteinstr. 22 
70191 Stuttgart 

 #  
 

ɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɑ 
(Ersatz-) Delegierter aus meinem Bezirk 

ɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɑɋ�´»ë�ɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɑ 

ɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɑ 
Unterschrift 

Absender: ဠဠဠဠဠဠဠဠဠဠဠဠဠဠဠဠဠဠဠဠ 

ဠဠဠဠဠဠဠဠဠဠဠဠဠဠဠဠဠဠဠဠ 

ဠဠဠဠဠဠဠဠဠဠဠဠဠဠဠဠဠဠဠဠ 

෭ຓ༇ຨຶໟຓຄໂຌသෟဠဠဠဠဠဠဠဠဠဠဠဠဠဠဠဠဠဠဠဠဠဥ 

Die einschlägigen Bestimmungen der Landessatzung zur Kenntnisnahme: 

          
      

   
           
      

       

            
            

 

Dieses Formular ist vor dem Kongress einzureichen!

            
         

 

            
            

            
            

  

Gemäß § 16 Abs. 5 der Satzung der Jungen Liberalen Baden-Württemberg übertrage 
ich mein Stimmrecht für den 83. Landeskongress vom 22.-23. Oktober 
2022 in Freudenstadt auf:

§ 16 Abs. 4 Delegierte können ihre Stimme jederzeit schriftlich und durch eigenhändige Unterschrift 
einem anderen Delegierten oder Ersatzdelegierten desselben Bezirksverbandes übertragen. Die 
Übertragung ist dem Landesvorstand vorzulegen.
§ 16 Abs. 6 Jeder Delegierte darf neben seiner eigenen noch eine weitere Stimme wahrnehmen.  
§ 16 Abs. 7 Die Wahlprüfungskommission prüft den ordnungsgemäßen Ablauf der Wahlen, die 
Wirksamkeit von Stimmübertragungen und das Stimmrecht der Delegierten.


